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Folgenabschätzung zu den Vorschriften über Gewinnmarkenspielautomaten 
1. Beschreibung des Problems und der Zielsetzung
Das derzeit geltende Lotteriegesetz (1994:1000) ist bereits 1995 in Kraft getreten und basiert auf der Lotterieverordnung aus dem Jahr 1939. Bei einer Lotterie handelt es sich um eine Tätigkeit, bei der mindestens ein Teilnehmer einen Gewinn mit einem höheren Wert erhalten kann als die übrigen Teilnehmer, darunter Losziehungen, Ratespiele, Wetten, Bingospiele, Spielautomaten, Kasinospiele usw. Die vollständig im Eigentum des Staates befindliche Gesellschaft AB Svenska Spel (Svenska Spel) ist der einzige Wirtschaftsteilnehmer, der derzeit eine Konzession für das Anbieten von Spielen an Gewinnmarkenspielautomaten besitzt. Die Regierung bewilligt Konzessionen für das Anbieten von Spielen an Gewinnmarkenspielautomaten und in Kasinos. Svenska Spel wurde eine Konzession für das Anbieten von Spielen an Gewinnmarkenspielautomaten sowohl in Casino Cosmopol als auch in Restaurants und Bingohallen und eine Konzession für das Anbieten von Glücksspielen in einem Kasino bewilligt. Glücksspiele an Gewinnmarkenspielautomaten und in einem Kasino werden danach durch die von der Zentralstelle für Spielaufsicht festgelegten Bedingungen geregelt.
Im Jahr 2016 hat die Zentralstelle für Spielaufsicht 491 Anträge für Spiele an Gewinnmarkenspielautomaten bewilligt, insgesamt verfügte Svenska Spel über etwa 1700 Genehmigungen für Gewinnmarkenspielautomaten. Rund 5000 Automaten waren auf Restaurants und Bingohallen verteilt. Zur Minimierung der Gefahr, dass das Spielen an Gewinnmarkenspielautomaten sozial schädliche Auswirkungen zur Folge hat, wird der Aufstellungsort der Automaten im Hinblick auf den Spielsuchtaspekt bei der Überprüfung einer Genehmigung für Spiele an Gewinnmarkenspielautomaten von der Zentralstelle für Spielaufsicht besonders berücksichtigt. Die Automaten sind so aufzustellen, dass der Spieler von der übrigen Tätigkeit am Spielort gestört wird, damit der Spieler beim Spielen unterbrochen wird. Gemäß den von der Zentralstelle für Spielaufsicht festgelegten Bedingungen darf Svenska Spel Spiele auf insgesamt höchstens 1290 Gewinnmarkenspielautomaten verteilt auf vier verschiedene Kasinos anbieten.
Ziel der Regierung ist es, die schwedische Glücksspielregelung an die umfassenden Veränderungen des Glücksspielmarkts anzupassen, die mit der digitalen Entwicklung einhergehen, und zugleich den sich aus dem Gemeinschaftsrecht ergebenden Pflichten gerecht zu werden. Aus dem vom Gesetzgebungsrat geprüften Entwurf, der am 21. Dezember 2017 beschlossen wurde und dem Reichstag im Frühjahr 2018 vorgelegt werden soll, geht hervor, dass die für einen Lizenzinhaber geltenden Anforderungen in Vorschriften angegeben sein müssen. 
Dieser Entwurf für Vorschriften und allgemeine Hinweise betrifft technische Anforderungen an Inhaber von Lizenzen für Spiele an Gewinnmarkenspielautomaten. Die Teile der Konzessionen, die nicht im Glücksspielgesetz oder den Verordnungen reguliert sind, werden zusammen mit den Bedingungen der Zentralstelle für Spielaufsicht in Vorschriften umgewandelt. Dadurch wird das Regelwerk klar und einheitlich und der Entwurf für Vorschriften und allgemeine Hinweise wird ein Baustein neben den übrigen Vorschriften für deren Überwachung die Behörde zuständig ist. 
In den nun vorgeschlagenen Vorschriften werden die Funktionsanforderungen näher beschrieben, die ein Anbieter erfüllen muss, um eine Lizenz für das Anbieten von Spielen an Gewinnmarkenspielautomaten zu erhalten. In den Vorschriften werden die Anforderungen in Bezug auf Folgendes beschrieben: die Lizenz eines Glücksspielunternehmens, die Kontrolle, Prüfung und Zertifizierung durch eine akkreditierte Stelle, die Informationssicherheit des Lizenzinhabers, Risiko- und Schwachstellenanalysen und Systemänderungen, die Mindestanforderungen, die ein Gewinnmarkenspielautomat erfüllen muss, Funktionen für die Verwaltung von Spielen an Gewinnmarkenspielautomaten durch den Lizenzinhaber, Funktionalitätsanforderungen an Zufallszahlengeneratoren, Spielanleitung, Gewinnplan und Gutscheine sowie die Informationen, die gespeichert werden und in einem oder mehreren Berichten abrufbar sein müssen. Schließlich enthalten die Vorschriften Bestimmungen über das Inkrafttreten.
2. Beschreibung alternativer Lösungen für das Erreichen der Zielstellung und der Folgen, falls keine Regelung zustande kommt
Durch die vorgeschlagene Regelung und diese Vorschriften zusammen mit allgemeinen Hinweisen soll sichergestellt werden, dass die Glücksspielunternehmen, die eine Lizenz beantragen, für das Anbieten von Spielen an Gewinnmarkenspielautomaten geeignet sind, und es soll festgelegt werden, wie und welche Informationen über die verschiedenen Spiele erfasst, gespeichert und übermittelt werden müssen, sowie zu welchen Informationen der Glücksspielkunde Zugang haben soll. Die Vorschriften sollen den Schutz der Verbraucher erhöhen und Minderjährige vom Glücksspiel ausschließen, die Anwendung des Gesetzes vereinheitlichen sowie die Arbeit mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vereinfachen.
Unabhängig davon, ob Vorschriften und allgemeine Hinweise zu den Anforderungen für das Anbieten von Spielen an Gewinnmarkenspielautomaten erlassen werden, oder ob die Behörde weiterhin Bedingungen festlegt, muss ein Glücksspielunternehmen, das Spiele an Gewinnmarkenspielautomaten anbieten möchte, gemäß dem vorgeschlagenen Glücksspielgesetz eine Lizenz beantragen.
Alternativlösungen und Auswirkungen, wenn eine Regelung nicht zustande kommt
Die Alternative zu Vorschriften und allgemeinen Hinweisen besteht darin, mit dem bisherigen Verfahren fortzufahren und neue Bedingungen und Leitlinien in Bezug darauf zu verfassen, was für die Beantragung einer Lizenz für das Anbieten von Spielen an Gewinnmarkenspielautomaten erforderlich ist. 
3. Angabe, wer von der Regelung betroffen ist
Von dieser vorgeschlagenen Regelung ist in erster Linie Svenska Spel betroffen, da dies der einzige Wirtschaftsteilnehmer ist, der eine Lizenz für das Anbieten von Spielen an Gewinnmarkenspielautomaten beantragen kann.
Weitere Wirtschaftsteilnehmer, die von der Regelung betroffen sind, sind die Akkreditierungsstelle Swedac und deren Entsprechungen in anderen Ländern oder Wirtschaftsteilnehmer, mit denen Swedac Abkommen geschlossen hat. Damit einem Glücksspielunternehmen eine Lizenz bewilligt werden kann, muss es einer Kontrolle, Prüfung und Zertifizierung unterzogen worden sein. Kontrolle, Prüfung und Zertifizierung sind von einer oder mehreren Stellen durchzuführen, die von Swedac akkreditiert sein müssen.
Schließlich ist auch die nun vorgeschlagene Glücksspielbehörde durch neue und geänderte Arbeitsaufgaben betroffen.
4. Angaben zur Ermächtigung, aufgrund der die Behörde die Vorschriften erlässt
Weder das Glücksspielgesetz noch die Glücksspielverordnung wurden bisher erlassen, gemäß Kapitel 21 § 14 des Glücksspielgesetzes (2018:000) und Kapitel 15 § 9 der Glücksspielverordnung hat die Regierung bzw. die Glücksspielbehörde jedoch die Möglichkeit, die Glücksspielverordnung und die vorgeschlagenen Vorschriften und allgemeinen Hinweise zu erlassen.
Die Glücksspielbehörde wird diese Vorschriften dem Zentralamt für Außenhandel gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft notifizieren.
5. Angaben zu den finanziellen und anderen Folgen, welche die Regelung nach sich zieht, und Vergleich der Folgen mit den erwogenen Regelungsalternativen
Gemäß dem Entwurf, der dem Gesetzgebungsrat zur Prüfung vorgelegt wurde, schreibt die Glücksspielbehörde Anforderungen an die technische Ausrüstung vor, die beim Anbieten von Spielen an Gewinnmarkenspielautomaten zu verwenden ist. Dahingegen schlägt die Untersuchung vor, dass es dem Antragsteller obliegt, eine Bescheinigung einer akkreditierten Prüfeinrichtung zu beschaffen, die bestätigt, dass die vom Antragsteller zu verwendende Ausrüstung usw. den von der Glücksspielbehörde vorgeschriebenen Anforderungen entspricht. Die Kosten für die Kontrolle, Prüfung oder Zertifizierung schwanken abhängig davon, wie umfassend das Spielsystem ist und für welche Spielformen eine Lizenz gewünscht wird. Da dieser Bereich dem Wettbewerb unterliegt, schwanken die Preise zwischen den verschiedenen Prüfeinrichtungen in Europa. Anhand der Angaben der Untersuchung können die Kosten abhängig vom Umfang der erforderlichen Prüfungen mit 5000–35 000 Euro veranschlagt werden. Ein größeres Unternehmen verfügt über eine größere Masse, die kontrolliert, geprüft und zertifiziert werden muss, hat jedoch vermutlich viele der vorgeschriebenen Anforderungen bereits umgesetzt. 
Die Alternative besteht darin, die zum Anbieten von Spielen an Gewinnmarkenspielautomaten verwendete Spielausrüstung gemäß dem derzeitigen System mit Bedingungen zu genehmigen. Die Kosten für eine solche Prüfung werden derzeit von demjenigen getragen, der die Genehmigung beantragt. Die Kosten für Antragsteller, einschließlich Antragsgebühr, betragen für diese Genehmigungen gemäß der Zentralstelle für Spielaufsicht zwischen 75 000 und 200 000 SEK.
6. Einschätzung, ob die Regelung die Verpflichtungen, die sich aus dem Beitritt Schwedens zur Europäischen Union ergeben, erfüllt oder sogar darüber hinausgeht
Nach der Rechtspraxis des Europäischen Gerichtshofes
 steht es einem Mitgliedstaat in Einzelfällen frei, die Veranstaltung von Glücksspielen zu beschränken und sie öffentlichen oder karitativen Einrichtungen anzuvertrauen.
Das Spielen an Gewinnmarkenspielautomaten wird zu den Glücksspielformen gezählt, bei denen die Suchtgefahr am größten ist. Das zugrunde liegende Ziel der derzeitigen und zukünftig auch der nun vorgeschlagenen Glücksspielregelung besteht unter anderem darin, einen verantwortungsvollen Umgang mit Glücksspielen zu schaffen, die negativen sozialen Folgen von Glücksspielen zu begrenzen und Kriminalität zu bekämpfen. Dieses Ziel wird mit dem Monopol auf Spiele an Gewinnmarkenspielautomaten erreicht.
Das ausschließliche Recht, Spiele an Gewinnmarkenspielautomaten anzubieten, gründet sich auf eine konsequente und systematische Strategie zur Erreichung unter anderem der Ziele des Verbraucherschutzes und muss durch eine gut organisierte staatliche Kontrolle ergänzt werden. Deshalb hat die Regierung beschlossen, dass Spiele an Gewinnmarkenspielautomaten weiterhin durch einen staatlichen Akteur kontrolliert werden müssen. 
7. Einschätzung, ob in Bezug auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens besondere Rücksicht genommen werden muss und ob besondere Informationsmaßnahmen erforderlich sind
In den Vorschriften ist festgelegt, welche Anforderungen für diejenigen gelten, die ein Unternehmen akkreditieren, das wiederum ein Glücksspielunternehmen oder einen Spielehersteller kontrollieren, prüfen und zertifizieren soll, das bzw. der dann eine Lizenz beantragt. Sowohl die akkreditierenden als auch die akkreditierten Stellen müssen ihre Tätigkeiten vorbereiten. Die Vorschriften sollten deshalb so schnell wie möglich nach dem Inkrafttreten des Glücksspielgesetzes in Kraft treten.
Als Erleichterung für akkreditierende Unternehmen, akkreditierte Stellen und Glücksspielunternehmen sind Informationsmaßnahmen zum Beispiel in Form eines Handbuchs für die Akkreditierung, Kontrolle, Prüfung und Zertifizierung sowie eventuell eines zusätzlichen kurzen Leitfadens zu den Rechtsvorschriften erforderlich. 
8. Anzahl der Unternehmen, die betroffen sind, zu welchen Branchen die Unternehmen gehören und Größe der Unternehmen
Von den vorgeschlagenen Vorschriften und allgemeinen Hinweisen betroffen ist Svenska Spel. 
Svenska Spel bietet Spiele an Gewinnmarkenspielautomaten einerseits in Restaurants (sogenannte Vegasautomaten, die als einzige Spielautomaten legal in Schweden betrieben werden dürfen) und andererseits in Casino Cosmopol an.
Die als Vegasautomaten bezeichneten Spielautomaten sind in speziell ausgewählten Restaurants mit Schanklizenz und Bingohallen mit Bingogenehmigung aufgestellt. An einem Spielort dürfen höchstens fünf Vegasautomaten aufgestellt sein, und die hiermit erzielten Einnahmen dürfen die Tätigkeit nicht dominieren. Auf den Geschäftsbereich, dem Vegasautomaten angehören, entfielen im Jahr 2016 87 Prozent der gesamten Netto-Glücksspieleinnahmen von Svenska Spel. Im Geschäftsjahr 2016 beliefen sich die Netto-Glücksspieleinnahmen für diesen Geschäftsbereich auf 7821 Millionen SEK.
Dem Geschäftsbereich Casino Cosmopol gehören vier Kasinos mit individuellen Standorten in Stockholm, Göteborg, Malmö und Sundsvall an. In den Kasinos werden Tischspiele (Roulette, Würfel- und Kartenspiele) und Gewinnmarkenspielautomaten angeboten. Im Jahr 2016 verzeichnete Casino Cosmopol 1 034 576 Besuche. Die Netto-Glücksspieleinnahmen im Geschäftsbereich Casino Cosmopol beliefen sich im Jahr 2016 auf 1172 Millionen SEK.
9. Beschreibung, welchen zusätzlichen Zeitaufwand die Regelung für Unternehmen bedeuten kann und welche Verwaltungskosten die Regelung für Unternehmen beinhaltet
Gemäß dem aktuellen Rechtsrahmen wird die zur Veranstaltung verschiedener Lotterien verwendete Spielausrüstung von der Zentralstelle für Spielaufsicht typgenehmigt. Diese Genehmigung setzt eine Codeprüfung und/oder eine Prüfung durch das Nationale Zentrum für Forensik voraus. Die Kosten für eine solche Prüfung werden derzeit von demjenigen getragen, der die Typgenehmigung wünscht. Die Kosten für Antragsteller, einschließlich Antragsgebühr, betragen für diese Typgenehmigungen gemäß der Zentralstelle für Spielaufsicht zwischen 75 000 und 200 000 SEK.
Die Glücksspielbehörde wird gemäß dem vorgeschlagenen Glücksspielgesetz Anforderungen an die technische Ausrüstung vorschreiben, die beim Anbieten von Spielen an Gewinnmarkenspielautomaten zu verwenden ist. In dem Entwurf, der dem Gesetzgebungsrat zur Prüfung vorgelegt wurde, wird außerdem vorgeschlagen, dass es dem Antragsteller obliegt, eine Bescheinigung einer akkreditierten Stelle zu beschaffen, die bestätigt, dass der Antragsteller die von der Glücksspielbehörde vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt. Die Kosten für die Kontrolle, Prüfung und Zertifizierung schwanken abhängig davon, wie umfassend das Spielsystem ist und für welche Spielformen eine Lizenz gewünscht wird. Da auch die Akkreditierung dem Wettbewerb unterliegt, schwanken die Preise zwischen den verschiedenen Prüfeinrichtungen in Europa. Anhand der Angaben der Untersuchung können die Kosten abhängig vom Umfang der erforderlichen Prüfungen mit 5000–35 000 Euro veranschlagt werden.
Die Glücksspielunternehmen rechnen damit, Verfahren für die Kontrolle und Verwaltung erarbeiten zu können, die das vorgeschlagene System mit sich bringt. Sie gehen davon aus, diese Verfahren anschließend digitalisieren zu können, wodurch wiederum die Kosten begrenzt werden dürften. Im Folgenden werden der geschätzte Zeitaufwand und die geschätzten Kosten der Marktteilnehmer für die verwaltungsbezogenen Teile beschrieben, das heißt außer den Kosten und dem Zeitaufwand für die Beantragung einer Lizenz, die oben angegeben sind. 
a. Zeitaufwand
Svenska Spel hat angegeben, dass die Umsetzung der verwaltungsbezogenen Teile der technischen Vorschriften zwei bis drei Monate dauern wird. 
b. Verwaltungskosten
Svenska Spel schätzt die Kosten für die Umsetzung der verwaltungsbezogenen Teile auf etwa 750 000 SEK. 
10. Beschreibung, welche weiteren Kosten die vorgeschlagene Regelung für Unternehmen bedeutet und welche Änderungen seiner Tätigkeit das Unternehmen infolge der vorgeschlagenen Regelung ggf. durchführen muss
Nach Ansicht von Svenska Spel sind keine umfassenden Maßnahmen erforderlich, um die in den Vorschriften vorgesehenen Anforderungen an die Glücksspielunternehmen zu erfüllen. Zunächst muss festgestellt werden, inwieweit die bestehende Tätigkeit mit den neuen Anforderungen übereinstimmt, sowie an einigen der spezifischen Spieleranforderungen und Änderungen der Schnittstellen gearbeitet werden. Der geschätzte Zeitaufwand hierfür beträgt etwa drei Monate, und die Kosten werden auf etwa ein bis zwei Millionen SEK geschätzt. 
11. Beschreibung, in welchem Ausmaß die Regelung die Wettbewerbsbedingungen für die Unternehmen beeinflussen kann
Das ausschließliche Recht, Spiele an Gewinnmarkenspielautomaten und in einem Kasino anzubieten, gründet sich auf eine konsequente und systematische Strategie zur Erreichung unter anderem der Ziele des Verbraucherschutzes und muss durch eine gut organisierte staatliche Kontrolle ergänzt werden. Deshalb hat die Regierung beschlossen, dass Spiele an Gewinnmarkenspielautomaten und in einem Kasino weiterhin durch einen staatlichen Akteur kontrolliert werden müssen. 
12. Beschreibung, inwieweit sich die Regelung in anderer Hinsicht auf Unternehmen auswirken kann
Der Glücksspielgesetzentwurf sieht die Einführung eines Rahmengesetzes vor, durch das jegliches Glücksspiel reguliert wird. Aus der Untersuchung geht hervor, dass der Gesetzentwurf auf dem Grundsatz der Transparenz basiert. Die Voraussetzungen für eine Lizenz und die Pflichten, die sich aus einer Lizenz ergeben, müssen im Voraus im Gesetz bekannt sein oder in den Vorschriften der Regierung und der Glücksspielbehörde angegeben sein. Bestimmungen zum Beispiel betreffend die technische Handhabung von Datenservern, die Zertifizierung von Glücksspielprodukten, Anforderungen an die Leitung, Regeländerungen, Überprüfungssysteme für die Identitätskontrolle oder Selbstsperrungssysteme müssen in Form von Verordnungen oder Vorschriften angegeben werden. 
Die Tatsache, dass eine andere Partei als die Glücksspielbehörde für die Kontrolle, Prüfung und Zertifizierung und die Grundlage für die Glücksspiellizenz verantwortlich ist, hat voraussichtlich große Auswirkungen für den Wirtschaftsteilnehmer. Die akkreditierte Stelle, die für die Kontrolle, Prüfung und Zertifizierung verantwortlich ist und ein Zertifikat ausstellt, ist keine Behörde, sondern ein privates Unternehmen. 
13. Einschätzung, ob bei der Formulierung der Vorschriften spezielle Rücksicht auf kleine Unternehmen genommen werden muss
Es gibt keinen Grund, besondere Rücksicht auf andere kleinere Glücksspielunternehmen zu nehmen, da nur Svenska Spel betroffen ist.
� Rechtssachen des Europäischen Gerichtshofes C-447/08 und C-448/08, Sjöberg und Gerdin. 
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